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COVID-19 - Verhaltens- und Hygienekonzept  

Turnverein 1906 e.V. Wächtersbach   

Abteilung: Tischtennis - Wettkampfbetrieb 

Ort:  Turnhalle der Grundschule Kinderbrücke Wächtersbach 

 

Vorbemerkungen 

Bei der Erstellung dieses Maßnahmenkonzepts wurde der überarbeitete Hand-
lungsrahmen des Deutschen Tischtennis-Bundes e.V. vom 14.07.2021, der Hygi-
eneplan des Vorstands des TV 1906 e.V. Wächtersbach vom 04.06.2021, die 
Hygieneregelungen des Kreisausschusses vom Main-Kinzig-Kreis vom 
02.06.2021, der Beschluss des Präsidiums vom 26.08.2021 des Hessischen Tisch-
tennis-Verbandes e.V und die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen der Hessi-
schen Landesregierung umgesetzt.  
 
Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Infektionsmechanismus deuten eindeutig 
darauf hin, dass eine Luftübertragung durch virenbelastete Aerosole bei 
Corona-Ansteckungen die entscheidende Rolle spielt. Hingegen sind Tröpf-
cheninfektion wohl nachrangig zu betrachten. 
 
Der deutliche Anstieg der täglichen Neuinfektionen zeigt, wie präsent das Virus 
noch immer ist und welches Risiko gerade geschlossene bzw. nicht gut belüf-
tete Räume bergen können. Sie machen aber auch deutlich, wie labil die 
Rückkehr zur gewünschten Normalität ist und dass nicht Leichtsinn, sondern Be-
sonnenheit und Vorsicht die richtigen Ratgeber sind.  
 
Daher ist für uns die uneingeschränkte Austragung der Verbandsspiele nach 
den Regelungen der Wettspielordnung (incl. Seitenwechsel, Doppel usw.) nicht 
vollumfänglich nachvollziehbar. 
 
Bei der Einhaltung dieses Maßnahmenkonzepts appellieren wir insbesondere 
an die Vernunft aller Beteiligten.  
 
Wer gegen diese Schutzmaßnahmen (z.B. Maskenpflicht oder Weigerung der 

Angabe von 3G-Regeln) gravierend oder wiederholt verstößt, wird unverzüg-

lich der Halle verwiesen. Der Turnverein 1906 e.V. Wächtersbach weißt hier aus-
drücklich auf sein Hausrecht hin. 
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1.  Zutritt zur Halle, Einbahnstraßen-System und Ausgang 

Personen mit jeglichen Erkältungs- und Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Hals- 
oder Muskelschmerzen, Durchfall, Übelkeit usw.) ist das Betreten der Sportstätte un-

tersagt. Dies gilt nicht für Personen mit Atemwegssymptomen bei denen eine vom 
Arzt abgeklärte chronische Erkrankung (Allergie, Asthma usw.) vorliegt. 

Der Zutritt zur Sporthalle ist nach dem Präventions- und Eskalationsstufenkonzept der 
Hessischen Landesregierung ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert im Main-Kinzig-

Kreis von über 35 nur Personen mit einem Negativnachweis nach § 3 Coronavirus-
Schutzverordnung (kurz: CoSchuV) gestattet. 

Insoweit wird an die Eigenverantwortung und Vernunft aller Beteiligten appelliert. 

Die gesetzlich gültigen Abstandsregeln zu anderen Personen sind im gesamten Ge-
bäude einzuhalten.  

Dies gilt auch beim Betreten bzw. Verlassen des Gebäudes.  

Der Zutritt zur Grundschulturnhalle erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.  

Unmittelbar vor dem Betreten der Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren. Das 
Desinfektionsmittel befindet sich im Eingangsbereich.  

Das Gebäude darf nur von Personen betreten werden, die aktiv als Spieler*innen 
oder Betreuer*innen am Spielbetrieb teilnehmen. Zuschauer und andere Begleit-

personen ist der Zutritt zur Sporthalle und zum Eingangsbereich nicht gestattet.  

Die Abteilungsleitung (Heike Kruppert und Gerd Usler) übernimmt die Funktion des 
Hygiene-Beauftragten und steht als Ansprechpartner*in für alle Fragen rund um die 
Corona-Thematik zur Verfügung. Diesen Personen und den Vorstandsmitgliedern 
des TV 1906 e.V. Wächtersbach ist der Zutritt zum Gebäude uneingeschränkt er-
laubt.  

Die Heim- und Gastmannschaften nutzen grundsätzlich jeweils unterschiedliche 

Umkleideräume. Aus Zweckmäßigkeitsgründen dient insoweit die "Mädchen- bzw. 

Damen-Umkleidekabine" ausschließlich der Heimmannschaft. 

Die jeweiligen Toiletten werden zeitgleich nur von einer Person genutzt.  

Die Duschräume werden zeitgleich nicht von mehreren Personen genutzt.  

Während der Nutzung der Sportstätte ist in Abhängigkeit von den Witterungsver-

hältnissen für eine maximale Belüftung der Sporthalle, Umkleide- und Sanitärräume 
zu sorgen. 

Alle Teilnehmenden verlassen die Sporthalle unmittelbar nach Ende der Sportein-
heit. Der Ausgang erfolgt im Regelfall über die Notfalltür. 
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2.  Spielbetrieb in Spielboxen 

Die einzelnen Tischtennis-Tische sind zur Abstandswahrung durch Spielfeldumran-

dungen räumlich getrennt. Diese "Spielboxen" (Richtmaß: 5 x 10 Meter) sollen über 
einen Rundweg verfügen. 

Die gesetzlich gültigen Abstandsregeln sind auch innerhalb der Spielboxen zwi-
schen den Spielpartnern einzuhalten. Dies gilt jedoch nicht für die Doppelpaarun-

gen derselben Mannschaft. 

Die Sportler*innen bringen ihre eigenen Schläger, Handtücher, Getränke usw. zur 
Wettkampfbetrieb mit.  

Jegliche Begrüßungsrituale mit Körperkontakt (z.B. Händeschütteln) sind untersagt. 

Das Anhauchen des Balles bzw. Schlägers und das Abwischen der Hand am Tisch-

tennistisch ist untersagt. 

Zwischen zwei Tischbelegungen reinigen die Spieler*innen die Tischoberflächen, 

Tischkanten und den Spielball mit einem Spülmittel-Wasser-Gemisch.  

Entsprechende Sprühflaschen und Einmal-Küchentücher sind vorhanden. 

Die Nutzung von Desinfektionsmittel ist hierbei untersagt.  

 

3.  Mund-Nasen-Schutzmaske 

Während des Aufenthalts im Gebäude haben alle Personen eine medizinische 
Mund-Nasen-Schutzmaske (OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, 

KN95, N95) zu tragen.  

Diese Maskenpflicht gilt nicht während des eigenen Sporttreibens. 

Auch in den Umkleideräumen gelten die Maskenpflicht und Abstandsregelungen. 

In den Duschräume kann die Mund-Nasen-Schutzmaske abgelegt werden.  

Auch der/die Zählschiedsrichter*in verwendet eine Mund-Nasen-Schutzmaske.  

 

4.  Anwesenheitsliste 

Von den anwesenden Spieler*innen und Betreuer*innen beider Mannschaften ist 
jeweils der Vorname, der Nachname, die vollständige Anschrift, die Telefonnummer 
listenmäßig zu dokumentieren. Hierbei ist auch jeweils die Erfüllung des erforderli-

chen Negativnachweises i.S.d § 3 CoSchuV zu kennzeichnen. Hierfür steht u.a. das 
Formblatt "Anwesenheitsliste für Verband- und Pokalspiele" zur Verfügung. Diese 
Datenerfassung dient dazu, mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können 
und entspricht den gesetzlichen Vorgaben. 

Nur wer insoweit diese persönlichen Daten zutreffend angibt, darf am Wettkampf-

betrieb teilnehmen. 

Diese Anwesenheitslisten sind gemäß den Vereinsvorgabe spätestens am Folgetag 
des Spieltages per Mail vom Mannschaftsführer*in bzw. Betreuer*in der Heimmann-
schaft an info@tvwaechtersbach.de (Empfänger: Geschäftsstelle des TV 1906 e.V. 
Wächtersbach) zu versenden. 

 

mailto:info@tvwaechtersbach.de
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